
In der Senatssitzung am 19. November 2024 beschlossene Fassung 

 

Die Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung 
11.11.2024 

Vorlage für die Sitzung des Senats am 19.11.2024 
 

Feststellungsbeschluss gem. § 5 Abs. 2 WindBG 

A. Problem 
Das Gesetz zur Umsetzung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes in der Freien 
Hansestadt Bremen (BremWindBGUG) verpflichtet die Stadtgemeinden Bremen und 
Bremerhaven die in der nachfolgenden Tabelle genannten Teilflächenziele nach § 3 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes zu erfüllen. 
 
Stadtgemeinde Teilflächenziele, die bis zum 

31. Dezember 2027 
mindestens zu erfüllen sind 
(Anteil der Landesfläche in Prozent) 

Teilflächenziele, die bis zum 
31. Dezember 2032 
mindestens zu erfüllen sind 
(Anteil der Landesfläche in Prozent) 

Bremen 0,19 0,21 
Bremerhaven 0,06 0,29 
Summe 0,25 0,5 
 
Das Gesetz zur Festlegung von Flächenbedarfen für Windenergieanlagen an Land 
(Windenergieflächenbedarfsgesetz - WindBG) verpflichtet die Planungsträger mit § 5 
WindBG zur Feststellung und Bekanntmachung des Erreichens der Flächenbeitragswerte. 
 
 
B. Lösung 
Die auf die Teilflächenziele anrechenbare Fläche ergibt sich gemäß § 4 Abs. 1 S. 1 
WindBG zum einen aus der Summe der sogenannten Windenergiegebiete. Die 
Fläche dieser Gebiete wird nur vollständig angerechnet, wenn in dem jeweiligen Plan 
bestimmt ist, dass die Rotoren der Windenergieanlagen über die Gebietsgrenzen 
hinausragen dürfen (sog. Rotor-Out-Flächen). Windenergiegebiete sind gemäß § 2 
Abs. 1 Nr. 1 WindBG Vorranggebiete und mit diesen vergleichbare Gebiete in 
Raumordnungsplänen sowie Sonderbauflächen, Sondergebiete und mit diesen 
vergleichbare Ausweisungen in Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen. 
Demnach sind die im Flächennutzungsplan der Stadt Bremen dargestellten 
Vorrangflächen für Windkraftanlagen im Sinne der Legaldefinition des WindBG als 
Windenergiegebiete zu verstehen. Bei den Vorrangflächen für Windkraftanlagen 
handelt es sich um Rotor-Out-Flächen. 
 
Zur Erreichung der Teilflächenziele, die bis zum 31. Dezember 2032 mindestens zu 
erfüllen sind, sind weiterhin Flächen unter bestehenden Windenergieanlagen 
anrechenbar, die nicht in Windenergiegebieten errichtet wurden. Die Abgrenzung 
erfolgt hierbei durch die vom Rotor überstrichene Kreisfläche (Rotorkreisfläche).  
 
Im Flächennutzungsplan der Stadtgemeinde Bremen werden die in Tabelle 1 
aufgeführten Vorrangflächen für Windkraftanlagen dargestellt. Auf das Teilflächenziel 
2027 werden die Vorrangflächen zur Zwischennutzung nicht angerechnet, sodass 
das Teilflächenziel von 0,19 Prozent der Landesfläche für die Stadtgemeinde 
Bremen mit 0,202 Prozent der Landesflächen erreicht wird. 
 



 

 

Tabelle 1: Windenergiegebiete in der Stadtgemeinde Bremen 

Nr.  Name gemäß 
Windenergiekonzept 

Darstellung im 
Flächennutzungsplan  

Fläche 
Windenergiege
biete [m²]  

Prozent der 
Landesfläche 
Bremen [%]  

1  Blocklanddeponie  Vorrangfläche für Windkraftanlagen  327.084  0,078  
4  Bremer Kreuz  Vorrangfläche für Windkraftanlagen  29.876  0,007  
5  Strom  Vorrangfläche für Windkraftanlagen 

Höhenbegrenzung  
32.000  0,008  

6  Baggergutdeponie  Vorrangfläche für Windkraftanlagen  19.787  0,005  
7  Stahlwerke Südwest  Vorrangfläche für Windkraftanlagen 

Zwischennutzung  
337.078  0,080  

8  Stahlwerke Nordwest  Vorrangfläche für Windkraftanlagen 
Zwischennutzung  

678.154  0,162  

9  Ritterhuder Heerstraße  Vorrangfläche für Windkraftanlagen  99.730  0,024  
10  Stahlwerke Südwest  Vorrangfläche für Windkraftanlagen  4.747  0,001  
11  Rekumer Geest  Vorrangfläche für Windkraftanlagen  213.374  0,051  
12  Bultensee  Vorrangfläche für Windkraftanlagen  6.558  0,002  
13  Hemelinger/Mahndorfer 

Marsch  
Vorrangfläche für Windkraftanlagen 
Zwischennutzung  

954.784  0,228  

14  Hemelinger/Mahndorfer 
Marsch  

Vorrangfläche für Windkraftanlagen  84.461  0,020  

15  Hemelinger/Mahndorfer 
Marsch  

Vorrangfläche für Windkraftanlagen  9.509  0,002  

16  Nordwestlich Stadtwaldsee  Vorrangfläche für Windkraftanlagen  19.508  0,005  
Summe  2.816.649  0,671  

Summe (ohne Zwischennutzung)  846.634  0,202  
 
Für das Teilflächenziel 2032 werden gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 WindBG zusätzlich 
Windenergieanlagen außerhalb von Windenergiegebieten angerechnet. Somit 
werden auf das Teilflächenziel 2032 die Vorrangflächen für Windkraftanlagen (ohne 
Zwischennutzung) und die in Tabelle 2 aufgeführten Windenergieanlagen bzw. 
Rotorkreisflächen angerechnet. Damit wird das Teilflächenziel 2032 von 0,21 Prozent 
der Landesfläche erfüllt (siehe Tabelle 3). 
 
Tabelle 2: Windenergieanlagen außerhalb von Windenergiegebieten in der Stadtgemeinde Bremen 

Nr.  Standort  Leistung 
[kW]  

Naben- 
höhe [m]  

Rotordurch- 
messer [m]  

Rotorkreis- 
fläche [m²]  

Prozent der Landes- 
fläche Bremen [%]  

1  Hasenbüren  150  30  23  415  0,00010  
3  Lehester Deich  150  30  23  415  0,00010  
4  Blockland/A 27  600  56  44  1.521  0,00036  
5  Blockland/A 27  600  58  44  1.521  0,00036  
6  Blockland/A 27  600  58  44  1.521  0,00036  
7  Moorlosen Kirche  500  44  40  1.257  0,00030  
8  Halmer Weg  600  58  44  1.521  0,00036  
9  Halmer Weg  600  58  44  1.521  0,00036  
10  Halmer Weg  600  58  44  1.521  0,00036  
11  Halmer Weg  600  58  44  1.521  0,00036  
12  Wasserhorst  600  70  44  1.521  0,00036  
31  Stahlwerke West  2.500  98  90  6.362  0,00152  
32  Stahlwerke West  3.400  128  104  8.495  0,00202  
41  Strom  50  30  15  177  0,00004  
43  Strom  600  58  44  1.521  0,00036  
45  Industriehäfen  2.000  108  82  5.281  0,00126  
46  Industriehäfen  2.000  108  82  5.281  0,00126  
47  Industriehäfen  2.000  105  90  6.362  0,00152  
48  Industriehäfen  2.300  108,38  82  5.281  0,00126  
49  Industriehäfen  3.400  128  104  8.495  0,00202  
50  Seehausen Kläranlage  2.000  98,38  82  5.281  0,00126  

Summe  66.786  0,016  
Anzahl 21  

 



 

 

Tabelle 3: Anrechenbare Fläche auf das Teilflächenziel 2032 

Anrechenbare Fläche auf das Teilflächenziel 
2032 - 0,21 Prozent der Landesfläche 

Anrechenbare Fläche 
[m²] 

Anrechenbare Fläche in 
Prozent der Landesfläche 
[%]  

Windenergiegebiete Stadtgemeinde Bremen  
(ohne Zwischennutzungsflächen) 846.634 0,202 

Windenergieanlagen außerhalb von  
Windenergiegebieten in der Stadtgemeinde 
Bremen 

66.786 0,016 

Summe 913.420    0,218    

 
Damit erreicht die Stadtgemeinde Bremen das genannte Teilflächenziel von 0,19 
Prozent der Landesfläche bis zum 31. Dezember 2027 und das genannte 
Teilflächenziel von 0,21 Prozent der Landesfläche bis zum 31. Dezember 2032 mit 
den im Flächennutzungsplan dargestellten Vorrangflächen für Windkraftanlagen 
ohne die Ausweisung von neuen Windenergiegebieten. 
 
Dabei bleiben der Stadt Bremen weitreichende Möglichkeiten des planerischen 
Umgangs mit den Zwischennutzungsflächen und der möglichen Ausweisung von 
weiteren Flächen erhalten. 
 
 
C. Alternativen 
Der Planungsträger ist zur Feststellung und Bekanntmachung des Erreichens der 
Flächenbeitragswerte gemäß § 5 WindBG bis zu den in § 3 Absatz 1 Satz 2 WindBG 
genannten Zeitpunkten verpflichtet. Die Feststellung und Bekanntmachung kann 
demnach bis zum 31. Dezember 2027 bzw. 31. Dezember 2032 erfolgen.  
 
Bei den Teilflächenzielen handelt es sich um Mindestvorgaben, die durch die 
Kommune übertroffen werden dürfen. Der Aktionsplan Klimaschutz sieht den 
weiteren Ausbau der Windenergie vor. Vor diesem Hintergrund bietet es sich an, der 
Verpflichtung in zeitlichem Zusammenhang mit der Festlegung der Teilflächenziele 
durch das BremWindBGUG nachzukommen. 
 
 
D. Finanzielle und personalwirtschaftliche Auswirkungen / Genderprüfung / 
      Klimacheck 
Mit dem Feststellungsbeschluss sind keine finanziellen und personalwirtschaftlichen 
Auswirkungen sowie keine geschlechtsspezifischen Wirkungen verbunden. 
 
Klimacheck 
 
Die Beschlüsse in der Senatsvorlage haben, auf Basis des Klimachecks, 
voraussichtlich keine Auswirkungen auf den Klimaschutz. 
 
 
E. Beteiligung/ Abstimmung 
Die Vorlage wurde mit der Senatskanzlei, der Senatorin für Umwelt, Klima und 
Wissenschaft sowie mit der Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation 
abgestimmt. 
 
Die städtische Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung hat am 24.10.2024 
mit folgendem Abstimmungsergebnis beschlossen: 
 



 

 

Zustimmung gegen die Stimme der Fraktion Bündnis Deutschland 
F. Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem 
Informationsfreiheitsgesetz 
 
Geeignet nach Beschlussfassung im Senat. Einer Veröffentlichung über das zentrale 
elektronische Informationsregister steht nichts entgegen. 
 
 
G. Beschluss 
 

1) Der Senat beschließt entsprechend der Vorlage, die Bremische Bürgerschaft 
zu bitten, einen Beschluss gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 WindBG 
herbeizuführen, nachdem das Erreichen der kommunalen Teilflächenziele 
gemäß § 1 BremWindBGUG ohne eine Ausweisung von neuen 
Windenergiegebieten festgestellt wird. Die Feststellung ist öffentlich bekannt 
zu geben. 
 

2) Der Senat beschließt, die anliegende Mitteilung der Stadtbürgerschaft zur 
Beschlussfassung zuzuleiten. 
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Mitteilung des Senats 
an die Stadtbürgerschaft 
vom 19. November 2024 

Feststellungsbeschluss gem. § 5 Abs. 2 WindBG 

Das Gesetz zur Umsetzung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes in der Freien 
Hansestadt Bremen (BremWindBGUG) verpflichtet die Stadtgemeinden Bremen und 
Bremerhaven die in der nachfolgenden Tabelle genannten Teilflächenziele nach § 3 Absatz 
2 Satz 1 Nummer 2 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes zu erfüllen. 
 
Stadtgemeinde Teilflächenziele, die bis zum 

31. Dezember 2027 
mindestens zu erfüllen sind 
(Anteil der Landesfläche in Prozent) 

Teilflächenziele, die bis zum 
31. Dezember 2032 
mindestens zu erfüllen sind 
(Anteil der Landesfläche in Prozent) 

Bremen 0,19 0,21 
Bremerhaven 0,06 0,29 
Summe 0,25 0,5 
 
Das Gesetz zur Festlegung von Flächenbedarfen für Windenergieanlagen an Land 
(Windenergieflächenbedarfsgesetz - WindBG) verpflichtet die Planungsträger mit § 5 
WindBG zur Feststellung und Bekanntmachung des Erreichens der Flächenbeitragswerte. 
 
Die auf die Teilflächenziele anrechenbare Fläche ergibt sich gemäß § 4 Abs. 1 S. 1 WindBG 
zum einen aus der Summe der sogenannten Windenergiegebiete. Die Fläche dieser Gebiete 
wird nur vollständig angerechnet, wenn in dem jeweiligen Plan bestimmt ist, dass die 
Rotoren der Windenergieanlagen über die Gebietsgrenzen hinausragen dürfen (sog. Rotor-
Out-Flächen). Windenergiegebiete sind gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 WindBG Vorranggebiete und 
mit diesen vergleichbare Gebiete in Raumordnungsplänen sowie Sonderbauflächen, 
Sondergebiete und mit diesen vergleichbare Ausweisungen in Flächennutzungsplänen und 
Bebauungsplänen. Demnach sind die im Flächennutzungsplan der Stadt Bremen 
dargestellten Vorrangflächen für Windkraftanlagen im Sinne der Legaldefinition des WindBG 
als Windenergiegebiete zu verstehen. Bei den Vorrangflächen für Windkraftanlagen handelt 
es sich um Rotor-Out-Flächen. 
 
Zur Erreichung der Teilflächenziele, die bis zum 31. Dezember 2032 mindestens zu erfüllen 
sind, sind weiterhin Flächen unter bestehenden Windenergieanlagen anrechenbar, die nicht 
in Windenergiegebieten errichtet wurden. Die Abgrenzung erfolgt hierbei durch die vom 
Rotor überstrichene Kreisfläche (Rotorkreisfläche).  
 
Im Flächennutzungsplan der Stadtgemeinde Bremen werden die in Tabelle 1 aufgeführten 
Vorrangflächen für Windkraftanlagen dargestellt. Auf das Teilflächenziel 2027 werden die 
Vorrangflächen zur Zwischennutzung nicht angerechnet, sodass das Teilflächenziel von 0,19 
Prozent der Landesfläche für die Stadtgemeinde Bremen mit 0,202 Prozent der 
Landesflächen erreicht wird. 
  



 

Seite 2 von 3 

Tabelle 1: Windenergiegebiete in der Stadtgemeinde Bremen 

Nr.  Name gemäß 
Windenergiekonzept 

Darstellung im 
Flächennutzungsplan  

Fläche 
Windenergiege
biete [m²]  

Prozent der 
Landesfläche 
Bremen [%]  

1  Blocklanddeponie  Vorrangfläche für Windkraftanlagen  327.084  0,078  
4  Bremer Kreuz  Vorrangfläche für Windkraftanlagen  29.876  0,007  
5  Strom  Vorrangfläche für Windkraftanlagen 

Höhenbegrenzung  
32.000  0,008  

6  Baggergutdeponie  Vorrangfläche für Windkraftanlagen  19.787  0,005  
7  Stahlwerke Südwest  Vorrangfläche für Windkraftanlagen 

Zwischennutzung  
337.078  0,080  

8  Stahlwerke Nordwest  Vorrangfläche für Windkraftanlagen 
Zwischennutzung  

678.154  0,162  

9  Ritterhuder Heerstraße  Vorrangfläche für Windkraftanlagen  99.730  0,024  
10  Stahlwerke Südwest  Vorrangfläche für Windkraftanlagen  4.747  0,001  
11  Rekumer Geest  Vorrangfläche für Windkraftanlagen  213.374  0,051  
12  Bultensee  Vorrangfläche für Windkraftanlagen  6.558  0,002  
13  Hemelinger/Mahndorfer 

Marsch  
Vorrangfläche für Windkraftanlagen 
Zwischennutzung  

954.784  0,228  

14  Hemelinger/Mahndorfer 
Marsch  

Vorrangfläche für Windkraftanlagen  84.461  0,020  

15  Hemelinger/Mahndorfer 
Marsch  

Vorrangfläche für Windkraftanlagen  9.509  0,002  

16  Nordwestlich Stadtwaldsee  Vorrangfläche für Windkraftanlagen  19.508  0,005  
Summe  2.816.649  0,671  

Summe (ohne Zwischennutzung)  846.634  0,202  
 
Für das Teilflächenziel 2032 werden gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 WindBG zusätzlich 
Windenergieanlagen außerhalb von Windenergiegebieten angerechnet. Somit werden auf 
das Teilflächenziel 2032 die Vorrangflächen für Windkraftanlagen (ohne Zwischennutzung) 
und die in Tabelle 2 aufgeführten Windenergieanlagen bzw. Rotorkreisflächen angerechnet. 
Damit wird das Teilflächenziel 2032 von 0,21 Prozent der Landesfläche erfüllt (siehe Tabelle 
3). 
 
Tabelle 2: Windenergieanlagen außerhalb von Windenergiegebieten in der Stadtgemeinde Bremen 

Nr.  Standort  Leistung 
[kW]  

Naben- 
höhe [m]  

Rotordurch- 
messer [m]  

Rotorkreis- 
fläche [m²]  

Prozent der Landes- 
fläche Bremen [%]  

1  Hasenbüren  150  30  23  415  0,00010  
3  Lehester Deich  150  30  23  415  0,00010  
4  Blockland/A 27  600  56  44  1.521  0,00036  
5  Blockland/A 27  600  58  44  1.521  0,00036  
6  Blockland/A 27  600  58  44  1.521  0,00036  
7  Moorlosen Kirche  500  44  40  1.257  0,00030  
8  Halmer Weg  600  58  44  1.521  0,00036  
9  Halmer Weg  600  58  44  1.521  0,00036  
10  Halmer Weg  600  58  44  1.521  0,00036  
11  Halmer Weg  600  58  44  1.521  0,00036  
12  Wasserhorst  600  70  44  1.521  0,00036  
31  Stahlwerke West  2.500  98  90  6.362  0,00152  
32  Stahlwerke West  3.400  128  104  8.495  0,00202  
41  Strom  50  30  15  177  0,00004  
43  Strom  600  58  44  1.521  0,00036  
45  Industriehäfen  2.000  108  82  5.281  0,00126  
46  Industriehäfen  2.000  108  82  5.281  0,00126  
47  Industriehäfen  2.000  105  90  6.362  0,00152  
48  Industriehäfen  2.300  108,38  82  5.281  0,00126  
49  Industriehäfen  3.400  128  104  8.495  0,00202  
50  Seehausen Kläranlage  2.000  98,38  82  5.281  0,00126  

Summe  66.786  0,016  
Anzahl 21  
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Tabelle 3: Anrechenbare Fläche auf das Teilflächenziel 2032 

Anrechenbare Fläche auf das Teilflächenziel 
2032 - 0,21 Prozent der Landesfläche 

Anrechenbare Fläche 
[m²] 

Anrechenbare Fläche in 
Prozent der Landesfläche 
[%]  

Windenergiegebiete Stadtgemeinde Bremen  
(ohne Zwischennutzungsflächen) 846.634 0,202 

Windenergieanlagen außerhalb von  
Windenergiegebieten in der Stadtgemeinde 
Bremen 

66.786 0,016 

Summe 913.420    0,218    
 
Damit erreicht die Stadtgemeinde Bremen das genannte Teilflächenziel von 0,19 Prozent der 
Landesfläche bis zum 31. Dezember 2027 und das genannte Teilflächenziel von 0,21 
Prozent der Landesfläche bis zum 31. Dezember 2032 mit den im Flächennutzungsplan 
dargestellten Vorrangflächen für Windkraftanlagen ohne die Ausweisung von neuen 
Windenergiegebieten. 
 
Dabei bleiben der Stadt Bremen weitreichende Möglichkeiten des planerischen Umgangs mit 
den Zwischennutzungsflächen und der möglichen Ausweisung von weiteren Flächen 
erhalten. 

Beschlussempfehlung: 
Die Bremische Bürgerschaft (Stadtbürgerschaft) beschließt gemäß § 3 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 WindBG, dass das Erreichen der kommunalen Teilflächenziele gemäß § 1 
BremWindBGUG ohne eine Ausweisung von neuen Windenergiegebieten festgestellt wird. 
Die Feststellung ist öffentlich bekannt zu geben. 
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